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Aufgrund des Cj - Abs.-I=Ei#S des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 27.08.97 (BGBI. I S. 2141) i. V. mit Cj 92 der Landes- 
bauordnung für das Land Schleswig-Holstein (LBO) vom 11.07.94 (GVOBL. 
Schi.-H. S 321) wird nach Beschlußfassung durch die Gemeindevertretung 
vom .as:.%.~.????olgende Satzung über die 1. (vereinfachte) Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 4 (bestehend aus der Planzeichnung - Teil A - 
und dem Text - Teil B - ) erlassen: 

Satzung der Gemeinde Beidenfleth über die 
1. (vereinfachte) Änderung des Bebauurigcplanes Nr. 4 
für das Gewerbegebiet westlich der L 136 in Fockendorf 

Die von der Planung berührten Träger öffentlicher Belange sowie die betroffenen 
benachbarten Grundstückseigentümer sind mit Schreiben vom &:.c6..:!d zur Abgabe 
einer Stellungnahme aufgefordert worden. 

' . 
Die Gemeindevertretung hat die eingegangenen Bedenken und Anregungen am .&?:.!!?.T!B 
geprüft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

/ - ,  

2 0 1998 
Der katastermaßige Bestand am .............................. sowie die geometrischen 
Festlegungen der neuen stadtebaulichen Planung 

15 NOV. fl!!fi Itzehoe, den ............................ 
Teil A.: PLANZEICHNUNG 
V.: 1.000 

Teil B: Textllche Festsetzungen 
Planzelchenerklarung 
Es gllt die Plenz. V 1990 

Die 1. (vereinfachte) Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4 bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) wurde am .fi..!!.? .. /1.?.?8 ....... 
von der Gemeindevertretung beschlossen. Die Begründung zur 1. (vereinfachten) Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 4 wurde mit Beschluß der G~mekdevertrelung vom 
......... V?.?:./!~?~.,!~.?!~?O~ ....... gebilligt. ,/' cca,.',%:i \ 

L A R T  DFR W H E N  NUT7UNu g 9Abs. 1 Nr 1 BauGB 
unrl 55 1 - 1 I BauNVO 

Gewerbegeblet 5 6 BauNVO 
In der festgeseizten abweichenden Bauweise slnd auch Baukörper mit elner Länge von mehr al 
50 m zulässlg. Die Grenzabstände gemäß 5 6 der Landesbauordnung von 1983 für das Land 
Schleswlg-Holstein (GVOBI. Schi.-H. S. 86) slnd einzuhallen 

Tankslellen. Einzelhandelsbetrlebe und Vergnügungsslälten sind unzulässig. 

5 9Abs. 1 Nr. 1 BauGB 
und 5 16 BauNVO 

GRZ Os6 Grundiiächenzahl g 19 Abs. 1 BauNVO 

Anlagen und Belriebe dürfen einen iiächenbezogenen Schallelstungspegel von 65 dB(A) lags 
(06.00. 22.00 Uhr) und 50 dB (A) nachts (22.00 .06.00 Uhr) nicht überschreiten. Ergibt sich 
durch 
die Gehäudeanordnung oder durch sonslige Schsllschuizvorrichtungen eine zusähliche Ab- 
schirmung der Geräusche, kann der vorgegebene Schalleistungspegel um den Belrag des 
Abschirmmaßes erhoht werden. 

I Zahl der Vollgeschosse ;O Abs 1 BauNVO 

Firslh. 
10.00 Flrsthöhe 5 18 Abc, 1 BauNVO 

Traufh. 5 :B Abs. 1 BauNVO 
5.50 m Traußöhe 

3. B & J W F  B A U L W  BAUGRFNTFN !.Ab% I Nr. 2 BauGB 
5922 und 23 BauNVO 

ake:~hei.da Sau~eiae ' j 22 Aos. Z bauNVO 

- . - . - Baugrenze 5 23 BauNVO 

Die 1. (vereinfachte) Änderung des Bebauungsplanes Nr. 4, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit awgefertigt. I Nebenanlagen und Garagen slnd nur auf den überbaubaren Grundslücksflächen zulässig. 

Dle Höhe der Oberkante des Erdgeschoßfußbadens dar1 maximal 030 m höher als die miltlere 
Höhe des zugehörigen Straßenabschnllies hergestellt werden. 

Beidenfleth, den ...4&.'.l1.:./.I'?.iI .......... 
@?a n:'-'lrndo Depn,rirrsnr ist auf dem Rrundstuck zii ve..:;lckem oder über offene Grhhen dr 
Obenlachenyewässer zuzuleiten. 

Im Berelch der Pflanzgebole für BBume slnd elnhelmlsche Laubbäume zu pflanzen. 

4 . V E R K E H R S W  5 Cl Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

17 Streßenverkehrsfii4chen $ 9  Abs. 1 Nr. 11 BauGB 

Straßenbegrenzungsllnle auch gegenüber 5 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB 
Verkehrsfluchen besonderer Zweckbestlmmung 

Dle übrigen festgesehten Fleohen zum Anpflanzen von Bllumen und Slrlluchern slnd mlt dicht- , .... ::. / 
Der Satzungsbeschluß sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der 
Dienststunden von jede rnann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu 
erhalten ist. sind am . .z~!~:..~!d;.i~?:?.~.... .  ortsYblich bekanntgemacht worden. In der 
Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (5 215 Abs. 2 
BauGB) hingewiesen worden. - 
Die Satzung ist mithin am ..~;l..?,/ln:.4~?.?.. in ~ r a f i ~ g m  

wachsenden Sträuchern oder elnhelmlschen Laubbäumen mit elnem Abstand von maxlmal8 rr 
ZU versahen. Hecken als Grundstuckselnbiedungen slnd nur zur Erschließungsstraße und zur 
Landesstraße 136 hin zulässig. 

9 Im Bere ch aer EIS% eR.ingsstr~ße kann die Ieslgesehle Fläche zum Anpflanzen von Beumei 
und S'raucnen fi.r r<!n nokena qen Z J -  una Ablahrien Je Grundsiucir bis zu 2 ma auf einer 

§ ' I  Ab$. 1 Nr. 11 BauGB Länge von bis zum 6 m unlerbrochen werden. 

........... .. 1 Beidenfleth, den &.:.~.d. ..L?.? .?X 10. Auf Stellplatzanlagen isl je angefangene 4 Stellplälze ein einheimischer großkronlger Laubbaui 

zu pflanzen. Je Baum lsl eine offene Vegelalionsfläche von 10 m'vorrusehen. 

Anblndung anderer Flächen an die Verkehrsflächen 
2.  B. : 

Berelch ohne Eln- und Ausfahrl 
1. Die Dachnelgung beträgt mlndeslens 15' und höchstens 50 '. Auf untergeordnelen ßebäude- 

tellen können ausnahmsweise geringere Neigungen zugelassen werden. Eln- und Ausfahrlen 

2. DIe Traufhbhe beträgt maxlmal 5.50 m. die Flnthöhe maxlmal 10.00 m über der mliileren Hohe 

des zugehörlgen Straßenabschnlttes. 

5 n ~ b s .  1 Nr. I 5  BauGB 

g 0 Abs. 1 Nr. 15 BauGB 

3. Für Dach- und Wandflächen slnd farbllch unbehandelle Metalloberilächen unzulässig. 

g 9 Abc. 1 Nr. 16 BauGB 

5 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB -1 Wassefflächßn - Enhvässerungsgräben 

iii. Q A B S L E C I , U N E N Q ~ E _ C ( O ! W ~ B  

'5 Fliirstucksnummer 
9 

5 9 Abs. 1 Nr. 20.25 BauGU 
vorhandene Griindslücksgrenzen 

1. (vereinfachte) Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 4 für das Gewerbe- 
gebiet westlich der L 136 in Focke~dorf 

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von 
Bäumen g 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 

g 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB 

Y- wegfallende Grundstücksgrenzen 

Bäume zu pflanzen 
- - - - - - - geplante Grundstücksgrenzen 

[Y] vorhandenes Gebaude 
Bearbeitungsphase: Bearbeiter: 

Satrungsbeschluß M. B lock  
Maßstab:  Datum:  

1 : 1.000 13.08.98 - 

5 9 Abs. 7 BauGB 

wegiailende Gebäude Dachng. ' 

150-50" D~chnelgung g 18 Abs. 1 BauNVO 

9 Abs. 8 BauGB 10,O ,: Bemessung in m 

Amt Wilstermarsch 
Kohlmarkt 25 
25554 Vllilster 

Umgrenzung der Flächen die von Bebauung frelzu- 
hallen slnd (Anbauverbotsrone nach 5 30 Slraßen- 
und Wegegesetz des Landes Schleswlg-Holsteln) 

f 9 Abs. 1 Nr. 10 und 
/ibs. 6 BauGB I 

Amtliche Planunlerloge für 1. Änderung 8-PI. IN-. L der Gemeinde, Beide 
Gemarkung Beidenflelh - Fluren 2 U. 11 - ungi?,!. Maflstab 1:1000 

%, 
\. KATASTERAMT ITZEHOE - Stand:  20.01.1998 

Grundlage:  F l u r k a r l e n  1:2000 
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